Prüffristen für Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel



Übersicht
Prüffristen für Wiederholungsprüfungen 
ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel 

	Rechtsverweise: BGV A3


	Anlage/Betriebsmittel
	Prüffrist
	Art der Prüfung
	Prüfer

	Elektrische Anlagen und 
ortsfeste Betriebsmittel
	4 Jahre
	auf
ordnungsgemäßen Zustand
	Elektrofachkraft

	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art“ 
(DIN VDE 0100 Gruppe 700)
	1 Jahr
	auf
ordnungsgemäßen Zustand
	Elektrofachkraft

	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
in nichtstationären Anlagen
	1 Monat
	auf Wirksamkeit
	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person 

( Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte

	Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs-Schutzeinrichtungen
	
	
	

	a) in stationären Anlagen
	6 Monate
	auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung
	Benutzer

	b) in nichtstationären Anlagen
	arbeits-täglich
	auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung
	Benutzer


Die Prüffristen der Tabelle gelten für Geräte, die unter normalen Beanspruchungen zum Einsatz kommen. Sind die Belastungen durch Temperatur, Staub, Feuchtigkeit o. Ä. Umgebungseinflüsse erhöht, so sollten die Fristen zur Prüfung derart belasteter Anlagen und Betriebsmittel verkürzt werden.
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